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Einleitung

Veranstaltungen im öffentlichen Raum können wesentlich dazu beitragen, 
die Karlsruher Innenstadt lebendig, vielfältig und attraktiv zu gestalten 
und die Wahrnehmung der Stadt Karlsruhe positiv zu prägen. Sie schaffen 
Begegnungsräume, stärken das Stadtgefühl und fördern den demokratischen 
Austausch. Der vorliegende Leitfaden ist ein Baustein des „Aktionsplans 
City 2020 – 2026“ und soll die Planung und Umsetzung von Veranstaltun-
gen im öffentlichen Raum steuern und unterstützen. Er bietet Veranstalten-
den eine übersichtliche Hilfestellung in Bezug auf geeignete Flächen und 
deren Ausstattung, Abläufe und Zuständigkeiten sowie zu den notwendigen 
Genehmigungen.

Der Leitfaden ist kein Ersatz für die weiterhin notwendige rechtliche Bera-
tung und individuelle Antragsprüfung durch die städtischen Behörden. Mit 
dem Leitfaden können diese Prozesse jedoch effizienter und strukturierter 
gestaltet werden.

Als praxisorientiertes Dokument liefert der Leitfaden einen schnellen 
Überblick zu wichtigen Anforderungen, organisatorische Grundlagen und 
behördlichen Abläufen. Ergänzende Steckbriefe zu den einzelnen Flächen 
erleichtern die Einschätzung, welche Fläche für welches Veranstaltungsfor-
mat geeignet ist.

https://web6.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/PDF/2020/2020-Aktionsplan-City-2020-2026.pdf
https://web6.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/PDF/2020/2020-Aktionsplan-City-2020-2026.pdf
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Rahmenbedingungen
Zielgruppe und räumliche Abgrenzung

Dieser Leitfaden richtet sich in erster Linie an 
Veranstaltende, die Formate auf den zentralen Plätzen 
der Karlsruher Innenstadt planen. Die beschriebenen 
Hinweise und Abläufe beziehen sich überwiegend auf 
diese Flächen:

	� Marktplatz mit Kaiserstraße
	� Stephanplatz
	� Kirchplatz St. Stephan 
	� Kronenplatz
	� Lidellplatz
	� Berliner Platz 

Bei den folgenden Flächen gibt es Abweichungen in 
der Antragstellung, dennoch sind die grundlegenden 
Rahmenbedingungen bei allen Flächen zu beachten. 

	� Platz am Karl-Friedrich-Denkmal / Schlossplatz
	� Festplatz
	� Messplatz

 
Wer sich darüber hinaus allgemein über weitere 
öffentliche Räume und die damit verbundenen 
Genehmigungsverfahren informieren möchte, findet 
diese Informationen auf der Seite Veranstaltungen im 
öffentlichen Raum der Stadt Karlsruhe sowie in der 
Handreichung für die Planung und Durchführung von 
Straßen- und Stadtteilfesten in Karlsruhe.

 �Veranstaltungen im öffentlichen Raum 

 �Handreichung für die Planung und Durchführung von 
Straßen- und Stadtteilfesten in Karlsruhe

Großveranstaltungen

Für die Durchführung einer Großveranstaltung, das 
heißt bei der sich erwartungsgemäß mindestens 5.000 
Personen zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände 
befinden oder täglich mehr als 100.000 Besuchende 
erwartet werden, oder die über ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial verfügt, wird empfohlen das 
Freigelände der Karlsruher Messe zu nutzen. 

In jedem Fall muss vor der Planung einer 
Großveranstaltung der frühzeitige Kontakt zur 
Straßenverkehrsstelle der Stadt Karlsruhe erfolgen.

 �Weitere Informationen zur Fläche der Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH
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https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/beteiligung-engagement/wissenswertes-fuer-vereine/veranstaltungen-durchfuehren
https://web1.karlsruhe.de/service/Formulare/ordnungsamt/OA3_Veranstaltungsleitfaden_Karlsruhe.pdf
https://web1.karlsruhe.de/service/Formulare/ordnungsamt/OA3_Veranstaltungsleitfaden_Karlsruhe.pdf
https://www.messe-karlsruhe.de/de/locations-services/messe/freigelaende/
https://www.messe-karlsruhe.de/de/locations-services/messe/freigelaende/


Grundlagen
Ablauf der Antragstellung

Jede Veranstaltung im öffentlichen (Verkehrs-)Raum 
muss beim Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt 
Karlsruhe beziehungsweise der Straßenverkehrsstelle 
beantragt werden. Diese ist stets die erste Anlaufstelle 
und zieht bei Bedarf alle weiteren zuständigen 
Fachämter hinzu, um mögliche Auflagen oder 
Einschränkungen zu prüfen und festzulegen.

Der Antrag auf Genehmigung von Veranstaltungen im 
öffentlichen Verkehrsraum ist vollständig auszufüllen 
und zu übermitteln. Für Rückfragen steht die 
Straßenverkehrsstelle zur Verfügung. 

Wird die Veranstaltung genehmigt, erfolgt 
unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn in der Regel 
eine Kontrolle beziehungsweise Abnahme durch die 
Lebensmittelüberwachung, die Straßenverkehrsstelle 
sowie die Branddirektion. Auch während der 
Veranstaltung sind Kontrollen möglich.

Um mögliche Unklarheiten bereits im Vorfeld zu 
vermeiden, werden im Folgenden die wichtigsten 
Begrifflichkeiten des Antrags erläutert. Diese Hinweise 
dienen der Orientierung und Unterstützung bei der 
Antragstellung, ersetzen jedoch weder den eigentlichen 
Antrag noch die fachliche Beratung und Einschätzung 
durch die Straßenverkehrsstelle.

 �Antrag auf Genehmigung von Veranstaltungen im 
öffentlichen Verkehrsraum

Begriffsläuterungen

Fristen

Je früher eine Veranstaltung bei der 
Straßenverkehrsstelle angemeldet wird, desto 
besser. Gerade bei größeren Veranstaltungen ist 
eine frühzeitige Planung und Kontaktaufnahme 
unumgänglich. Eine Beantragung einer Veranstaltung 
im öffentlichen Raum sollte jedoch mindestens zwei 
Monate vor Durchführung gestellt werden.

Gebühren

Für die Erstellung der Genehmigungen und die 
Nutzung des öffentlichen Raums erhebt die 
Stadt Karlsruhe grundsätzlich Verwaltungs- und 
Sondernutzungsgebühren. Die Verwaltungsgebühr 

basiert auf der Satzung der Stadt Karlsruhe 
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
für öffentliche Leistungen. Für die Erhebung der 
Sondernutzungsgebühr ist die Satzung der Stadt 
Karlsruhe über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen maßgeblich. 
Die Kosten werden individuell berechnet und richten 
sich – neben der Satzungen – nach Art und Ausmaß 
der Einwirkung auf den öffentlichen Raum, dem 
wirtschaftlichen Interesse der Veranstaltenden und der 
Dauer der Einschränkung.

 �Verwaltungsgebührensatzung

 �Sondernutzungsgebührensatzung

Für die Anzeige für den Verkauf von Speisen und 
Getränken fällt eine Gebühr in Höhe von 26,00 € 
pro Teilnehmendem und Veranstaltung an, die direkt 
vom Ordnungsamt in Rechnung gestellt wird. Eine 
Unterscheidung nach Art der Speisen oder Getränke 
sowie nach früheren Kategorien erfolgt nicht mehr – 
maßgeblich ist ausschließlich der Direktverzehr vor Ort. 
Hiervon ausgenommen sind Vereine, welche lediglich 
anzeigepflichtig sind, wenn auch Alkohol ausgeschenkt 
wird.

Veranstaltende Stelle

Die veranstaltende Stelle kann eine natürliche oder 
juristische Person sein. Sie konzipiert, plant, organisiert 
und führt die Veranstaltung durch. Dabei sind 
alle gesetzlichen Bestimmungen, Erlasse, Normen 
und Verordnungen sowie zusätzliche behördliche 
Anforderungen einzuhalten. Die veranstaltende Stelle 
trägt zudem das unternehmerische Risiko und die 
Haftung.

Veranstaltungsleitung

Die Veranstaltungsleitung ist immer eine natürliche 
Person. Sie fungiert während der Veranstaltung 
als direkte Ansprechperson für die Behörden. Die 
Veranstaltungsleitung ist als entscheidungsbefugte und 
fachkundige Vertretung der veranstaltenden Stelle unter 
anderem für die Sicherheit der Veranstaltung und die 
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. 

Wichtig ist daher die klare Zuordnung: Ist die 
verantwortliche Person zugleich veranstaltende 
Stelle, oder erfolgt die Tätigkeit im Auftrag einer 
veranstaltenden Institution oder einer anderen Person?
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https://www.karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/01_Stadt_Rathaus/017_Stadtteile_und_Umgebung/Durlach/de.formsolutions__1_.pdf
https://www.karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/01_Stadt_Rathaus/017_Stadtteile_und_Umgebung/Durlach/de.formsolutions__1_.pdf
https://www.karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/01_Stadt_Rathaus/013_Verwaltung_und_Stadtpolitik/Stadtrecht/9_Finanzen_und_Steuern/9-1_Verwaltungsgebuehrensatzung.pdf
https://www.karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/01_Stadt_Rathaus/013_Verwaltung_und_Stadtpolitik/Stadtrecht/1_OEffentliche_Sicherheit_und_Ordnung/1-11_Sondernutzung_oeffentliche_Strassen.pdf


Veranstaltungsfläche

Eine Veranstaltungsfläche kann im Veranstaltungsgenre 
ein ganzer Platz, aber auch nur ein Abschnitt einer 
Straße oder einer Fläche sein. Um die passende Fläche 
für die Veranstaltung auszuwählen, sollte im Vorfeld 
geprüft werden, welche Anforderungen an Fläche, 
Infrastruktur, Erreichbarkeit, zulässige Lärmzeiten 
und weitere Rahmenbedingungen bestehen. Hierzu 
dienen die Steckbriefe und Karten zu den nutzbaren 
Flächen in der Innenstadt in diesem Leitfaden. 
Dort sind auch Informationen zu den jeweiligen 
Eigentümern und Eigentümerinnen sowie zur nutzbaren 
Grundstücksfläche aufgeführt.

Fliegende Bauten

Bei fliegenden Bauten handelt es sich laut § 69 der 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg „um 
bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, 
an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und 
abgebaut zu werden.“ Typische Beispiele hierfür 
sind Bühnen, Tribünen, Zelte, Pagoden, mobile 
Verkaufs- oder Infostände, Fahrgeschäfte oder größere 
Hüpfburgen.

Diese fliegenden Bauten sind bereits im Antrag 
entsprechend der Tabelle anzugeben und detailliert 
aufzulisten.

 �Landesbauordnung für Baden-Württemberg

Sicherheitskonzept

Die Sicherheit der Besuchenden, Mitwirkenden, 
Anwohnenden und weiteren Personen hat bei jeder 
Veranstaltung oberste Priorität. Erfordert es die Art 
der Veranstaltung, hat die veranstaltende Stelle 
ein Sicherheitskonzept aufzustellen und bei der 
Straßenverkehrsstelle einzureichen. Dies ist mit der 
Straßenverkehrsstelle individuell zu klären. 

Neben einem Sicherheitskonzept sind 
Brandschutzmaßnahmen bei einer öffentlichen 
Veranstaltung von hoher Bedeutung. Mehr dazu unter 
dem Begriff Brandschutz.

 �Auf Anfrage bei der Straßenverkehrsstelle: Vorlage 
für das Sicherheitskonzept

Straßensperrungen

Sind für die Veranstaltung Straßensperrungen 
erforderlich, so sind diese im Antragsformular detailliert 
aufzuführen. Es gilt zudem folgender Ablauf: 

	� Die sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung wird von 
der Straßenverkehrsstelle auf Grundlage der gesetzlichen 
Vorgaben der Straßenverkehrsordnung gegenüber dem 
Straßenbaulastträger erteilt. Die Umsetzung erfolgt durch 
die Antragstellenden oder durch eine von ihr beauftragte 
Fachfirma oder eine sachkundige Person. Im Raum Karlsruhe 
gibt es diverse Verkehrssicherungsfirmen, die den Service 
anbieten. Sie erstellen fachgerechte Verkehrszeichenpläne, 
die der Genehmigungsbehörde vorzulegen sind, verleihen 
Absperrmaterial und setzen die Maßnahmen selbst um.  

	� Als Qualifikation für die Fachkunde muss eine verantwortliche 
Person über die RSA-Zertifizierungen (MVAS 99, RSA 21 und 
ZTV-SA 97) verfügen, welche beispielsweise durch den Besuch 
der entsprechenden Schulungen zum Thema „Richtlinien 
für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ erworben 
werden können. Die Schulungen können meist online bei einer 
Vielzahl an Dienstleistungsunternehmen belegt werden.  

	� Sämtliche finanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung müssen durch die Antragstellenden ersetzt 
werden. 

 �Auf Anfrage bei der Straßenverkehrsstelle: Merkblatt 
zur Einrichtung von Halteverboten

Verköstigung

Bei jeglichem Verkauf von Lebensmitteln sind folgende 
Handreichungen zu beachten und einzuhalten:

 �Leitlinie zur guten Hygiene für Veranstaltende

 �Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln auf 
Vereins- und Straßenfesten

Seit der Gesetzesnovellierung zum 01.01.2026 wurden 
Gestattungen von einer Anzeigepflicht abgelöst. 
Nach § 2 Abs. 2 LGastG müssen alle temporären 
Gaststättengewerbe, also Gastronomiestände mit 
Speisen und/oder (alkoholischen) Getränken zum 
Direktverzehr, beim Ordnungsamt angezeigt werden. 
Ein Direktverzehr ist gegeben, wenn Infrastruktur 

Grundlagen
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https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-BauOBW2010V14P69
https://ka-dasviertel.de/wp-content/uploads/2024/07/Leitlinie_feste_sicher_feiern.2017pdf.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/publikationen/Essen_und_Trinken/Bro_Leitfaden_Lebensmitteln_auf_Vereins-und_Strassenfesten.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/publikationen/Essen_und_Trinken/Bro_Leitfaden_Lebensmitteln_auf_Vereins-und_Strassenfesten.pdf


wie Tische/Sitzgelegenheiten dafür bereitgestellt 
werden (egal ob durch den einzelnen Stand oder 
den übergeordneten Veranstaltenden). Die Anzeige 
erfolgt durch die jeweiligen Teilnehmenden selbst 
über das unten verlinkte Formular. Unabhängig davon 
stellen Veranstaltende dem Ordnungsamt weiterhin 
eine vollständige Übersicht aller Gastrostände zur 
Verfügung. Bei Großveranstaltungen kann die Anzeige 
zwar gebündelt vom Veranstaltenden übernommen 
werden, die Teilnehmenden erhalten jedoch einzelne 
Eingangsbestätigungen und auch Gebührenbescheide.

 �Anzeige für den Verkauf von Speisen und Getränken 
anlässlich einer Veranstaltung nach § 2 Abs. 2 
Landesgaststättengesetz (LGastG)

Infrastruktur

Um die Versorgung mit Strom und Wasser zu 
gewährleisten, müssen die Bedarfe über den Netzservice 
der Stadtwerke Karlsruhe angemeldet werden. Eine 
Anmietung von Wasserentnahmevorrichtungen ist auch 
über die Stadtwerke möglich.

 �Provisorischer Stromanschluss für Veranstaltungen

 �Bedarfsmeldung zur Wasserentnahme

 �Miete von Wasserentnahmevorrichtungen

Brandschutz

Neben der allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen 
sind Brandschutzmaßnahmen bei einer öffentlichen 
Veranstaltung von hoher Bedeutung, um die 
Sicherheit der Besuchenden und Veranstaltenden zu 
gewährleisten. Neben der Angabe im Antragsformular 
sind die Maßnahmen auch im Sicherheitskonzept 
anzugeben. Zur sachgemäßen Vorbereitung der 
Brandschutzmaßnahmen sind folgende Merkblätter zu 
beachten und einzuhalten:

 �Brandschutztechnische Anforderungen an Märkte, 
Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen

 �Auf Anfrage bei der Straßenverkehrsstelle: 
Verwendung von Flüssiggas bei Veranstaltungen

Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen

Bei der Planung der Nutzungsfläche sind auch 
die Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen zu 
berücksichtigen. Für den Platz am Karl-Friedrich-
Denkmal / Schlossplatz, Kronenplatz, Lidellplatz, 
Kirchplatz St. Stephan und Stephanplatz bestehen 
aktuell keine Konflikte zwischen den Bewegungs- und 
den potentiellen Nutzungsflächen. Für den Marktplatz, 
den Berliner Platz und den Festplatz sind die 
eingezeichneten Bewegungsflächen zu berücksichtigen. 

Die getroffenen Aussagen stellen jedoch nur eine 
Momentaufnahme dar. Durch Baumaßnahmen oder 
Umnutzungen an den angrenzenden Gebäuden 
oder Flächen kann in Zukunft ein Nutzungskonflikt 
zwischen Veranstaltungs- und den freizuhaltenden 
Bewegungsflächen entstehen. Eine detaillierte 
Abstimmung ist im Rahmen der Beantragung daher 
immer notwendig. 

Veranstaltungshaftpflichtversicherung 
und Veranstaltendenerklärung

Die Veranstaltenden müssen eine 
Veranstaltungshaftpflichtversicherung abschließen 
und den Nachweis mit dem Antragsformular bei der 
Straßenverkehrsstelle einreichen.

Die Veranstaltenden haften grundsätzlich für 
Schäden, die durch ihre schuldhafte Pflichtverletzung 
entstehen (zum Beispiel Verletzung von Sicherheits- 
oder Aufsichtspflichten, organisatorische 
Mängel, Unfälle aufgrund Fahrlässigkeit). Eine 
Veranstaltungshaftpflichtversicherung schützt die 
Veranstaltenden im Schadensfall vor den finanziellen 
Folgen bei Personen- und Sachschäden. Diese kann 
bei allen gängigen Versicherungsunternehmen 
abgeschlossen werden. Als Nachweis dient 
die Versicherungspolice. Alternativ kann von 
der Straßenverkehrsstelle ein Formblatt zur 
Bestätigung der Versicherungsgesellschaft über den 
Haftpflichtversicherungsschutz für eine Veranstaltung 
bereitgestellt werden.

Neben der Veranstaltungshaftpflichtversicherung ist 
auch die Veranstaltendenerklärung ein zwingend 
einzureichendes Dokument. Darin wird bestätigt, dass 
die Veranstaltenden für alle Schäden haften, die an 
Eigentum der öffentlichen Hand entstehen können. 
Ohne diese unterschriebene Erklärung kann eine 
Veranstaltung nicht genehmigt werden.

Grundlagen
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https://pdf.form-solutions.net/metaform/Form-Solutions/?2&releaseUserId=08212000-0001-0000&releaseID=6949085c7a25d4533a97572f&releaseOrganizationID=08212000-0001&assistant=KFAS_320_Veranstaltungsanzeige_Abgabe_Speisen_Getraenken&storable=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6949085c7a25d4533a97572f&oID=08212000-0001&kdnr=08212000-0001
https://pdf.form-solutions.net/metaform/Form-Solutions/?2&releaseUserId=08212000-0001-0000&releaseID=6949085c7a25d4533a97572f&releaseOrganizationID=08212000-0001&assistant=KFAS_320_Veranstaltungsanzeige_Abgabe_Speisen_Getraenken&storable=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6949085c7a25d4533a97572f&oID=08212000-0001&kdnr=08212000-0001
https://pdf.form-solutions.net/metaform/Form-Solutions/?2&releaseUserId=08212000-0001-0000&releaseID=6949085c7a25d4533a97572f&releaseOrganizationID=08212000-0001&assistant=KFAS_320_Veranstaltungsanzeige_Abgabe_Speisen_Getraenken&storable=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6949085c7a25d4533a97572f&oID=08212000-0001&kdnr=08212000-0001
https://www.netzservice-swka.de/netze/dienstleistungen/prov.-stromanschluss.php
https://www.netzservice-swka.de/netze-wAssets/docs/downloads/bedarfsmeldung-entnahme-hydranten.pdf
https://www.netzservice-swka.de/netze/Wasser/entnahmevorrichtung.php
https://www.vfdb.de/media/doc/merkblaetter/MB_13_03_Maerkte.pdf
https://www.vfdb.de/media/doc/merkblaetter/MB_13_03_Maerkte.pdf


Beschallung

Beim Einsatz von Beschallungsgeräten sind die 
Immissionsrichtwerte einzuhalten. Es gelten folgende 
Immissionsrichtwerte in Dezibel – Bewertungskurve A 
(dB (A)): 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete

	� Tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit 60 dB (A)
	� Tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 50 dB (A)
	� Tags an Sonn- und Feiertagen 50 dB (A) 
	� Nachts 45 dB (A)

 
Die regulären Ruhezeiten sind von 22 bis 06 Uhr. 
Diese Zeiten können in Ausnahmefällen und in 
detaillierter Rücksprache mit der Straßenverkehrsstelle 
angepasst werden. Ein Anspruch auf diese Anpassung 
besteht jedoch nicht, es handelt sich dabei um eine 
Einzelfallprüfung. Weitere Informationen zu den 
Beschallungs-Vorgaben befinden sich in der TA-Lärm 
des Bundes und der Freizeitlärmrichtlinie.

 �TA-Lärm des Bundes

 �Freizeitlärmrichtline der LAI

Reinigung

Die Veranstaltenden sind für die ordnungsgemäße 
Reinigung und Müllentsorgung zuständig. Bei der 
Erarbeitung des Konzeptes und etwaigen Rückfragen 
kann das Team Sauberes Karlsruhe kontaktiert werden.

 �Team Sauberes Karlsruhe

Öffentlichkeitsarbeit

Ein wirkungsvolles Marketing und eine 
zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit sind 
entscheidend für den Erfolg einer Veranstaltung. In 
Karlsruhe stehen dafür – neben Medienhäusern und 
eigenen Kanälen – verschiedene offizielle Kanäle zur 
Verfügung:

Veranstaltungskalender von Karlsruhe Erleben

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen innerhalb 
des Stadtgebiets können hier unter Beachtung der 
Voraussetzungen und Fristen selbstständig eingetragen 
und kommuniziert werden:

 �Veranstaltungskalender von Karlsruhe Erleben

 �Veranstaltungsmelder

Städtischer Veranstaltungskalender

Auch im Veranstaltungskalender der Stadt Karlsruhe 
können Veranstaltungen veröffentlicht werden. Dafür ist 
eine Registrierung mit Profil nötig.

 �Veranstaltungskalender der Stadt Karlsruhe

 �Registrierungsseite

�Plakatierung im öffentlichen Raum

Zur Bewerbung einer Veranstaltung an offiziellen 
Plakatflächen, wird eine entsprechende Genehmigung 
benötigt. Diese stellt das Bauordnungsamt aus.

Wildplakatierung – also das Anbringen von Plakaten 
ohne Genehmigung an öffentlichen oder privaten 
Flächen – ist verboten und kann ordnungsrechtlich 
geahndet werden.

 �Beantragung Plakatiergenehmigung

Grundlagen
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Wichtige Kontakte
Ordnungs- und Bürgeramt: Straßenverkehrsstelle

Wichtigste Anlaufstelle und genehmigende Behörde für 
die Beantragung einer Veranstaltung im öffentlichen 
Raum.

Steinhäuserstraße 22 
76135 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 115 
E-Mail-Adresse: strassenverkehrsstelle@oa.karlsruhe.
de 

 �Weitere Informationen

Gaststätten- und Gewerberecht

Genehmigende Behörde bei der Anzeige für den 
Verkauf von Speisen und Getränken anlässlich einer 
Veranstaltung nach § 2 Abs. 2 Landesgaststättengesetz.

Kaiserallee 8 
76133 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 133 3288 oder -3285 
E-Mail-Adresse: gaststaetten@oa.karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Bauordnungsamt

Genehmigende Behörde für Plakatierungen im 
öffentlichen Raum und bei Fragen zu fliegenden Bauten. 
 
Karl-Friedrich-Straße 14-18 
76133 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 122 6301 
E-Mail-Adresse: boa@karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Team Sauberes Karlsruhe

Unterstützt bei Fragen zur Reinigung der 
Veranstaltungsfläche und entsprechender 
Konzepterstellung. 
 
Ottostraße 21 
76227 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 115 
E-Mail-Adresse: tsk@karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Gartenbauamt

Anlaufstelle für Fragen zu öffentlichen Grünflächen auf 
den Veranstaltungsflächen sowie zur Umpositionierung 
mobiler Begrünung. 
 
Lammstraße 7a 
76133 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 133 6701 
E-Mail-Adresse: gba@karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Netzservice Stadtwerke Karlsruhe

Anlaufstelle für die Bereitstellung von temporären 
Strom- und Wasseranschlüssen. 

Daxlander Straße 72 
76185 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 599 4400 
E-Mail-Adresse: kontakt@netzservice-skwa.de 

 �Weitere Informationen
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KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH

Anlaufstelle für Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit, zum 
Veranstaltungskalender von Karlsruhe Erleben und zum 
vorliegenden Leitfaden.  
 
Alter Schlachthof 11 b 
76131 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 782045 0 
E-Mail-Adresse: info@karlsruhe-event.de

 �Weitere Informationen

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH

Erste Anlaufstelle für alle Veranstaltungen auf dem 
Festplatz und bei Großveranstaltungen.

Festplatz 9 
76137 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 3720 2120 
E-Mail-Adresse: locations@messe-karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Marktamt Karlsruhe

Erste Anlaufstelle für alle Veranstaltungen auf dem 
Messplatz, sowie für Floh- und Wochenmärkte.

Am Großmarkt 10 
76137 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 133 7201 
E-Mail-Adresse: ma@karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Pfarrkirche St. Stephan

Anlaufstelle bei der Nutzung des Kirchplatzes  
St. Stephan. 

 
Erbprinzenstraße 16 
76133 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 912740 
E-Mail-Adresse: ststephan@allerheiligen-ka.de

 �Weitere Informationen

Evangelische Stadtkirche

Anlaufstelle bei der Nutzung des Marktplatzes, also in 
unmittelbarer Nähe zur Stadtkirche.

Kreuzstraße 13 
76133 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 28342 
E-Mail-Adresse: info@stadtkirche-karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Neben der Straßenverkehrsstelle, erste Anlaufstelle bei 
Nutzungen des Platzes am Karl-Friedrich-Denkmal.  

Engesser Straße 1 
76131 Karlsruhe

0721 9265701 
E-Mail-Adresse: poststelle.AmtKA@vbv.bwl.de

 �Weitere Informationen

Wichtige Kontakte
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Wichtige Links
Anträge

 �Antrag auf Genehmigung von Veranstaltungen im 
öffentlichen Verkehrsraum

 �Anzeige für den Verkauf von Speisen und Getränken 
anlässlich einer Veranstaltung nach § 2 Abs. 2 
Landesgaststättengesetz (LGastG)

 �Antrag auf Erteilung einer Plakatiergenehmigung

 �Provisorischer Stromanschluss für Veranstaltungen

 �Bedarfsmeldung zur Wasserentnahme

 �Miete von Wasserentnahmevorrichtungen

Verordnungen und Satzungen

 �Verwaltungsgebührensatzung

 �Sondernutzungsgebührensatzung

 �TA-Lärm des Bundes

 �Landesbauordnung für Baden-Württemberg

Leitlinien und Leitfäden

 �Website Veranstaltungen im öffentlichen Raum

 �Freizeitlärmrichtlinie der LAI

 �Leitlinie zur guten Hygiene für Veranstaltende

 �Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln auf 
Vereins- und Straßenfesten

 �Brandschutztechnische Anforderungen an Märkte, 
Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen 

Öffentlichkeitsarbeit

 �Veranstaltungskalender von Karlsruhe Erleben

 �Veranstaltungskalender der Stadt Karlsruhe
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Veranstaltungsflächen
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 � Marktplatz mit 	  
Kaiserstraße 
S. 14

 � Stephanplatz 
S. 17 

 � Kirchplatz St. Stephan 
S. 20

 � Kronenplatz 
S. 23 

 � Lidellplatz 
S. 26 

 � Berliner Platz 
S. 29

 � Platz am Karl-Friedrich-
Denkmal / Schlossplatz 
S. 32

 � Festplatz 
S. 35 

 � Messplatz 
S. 39



Marktplatz mit Kaiserstraße

Kurzbeschreibung

Der Marktplatz ist der zentrale Platz der Karlsruher Innenstadt. Mit der 
Pyramide als Karlsruher Wahrzeichen und eingebettet in die historischen 
Gebäude Rathaus und Stadtkirche, steht der Platz als gesamtes Ensemble unter 
Denkmalschutz. Bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen auf dem 
Marktplatz soll diese Bedeutung entsprechend berücksichtigt werden.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Märkte  Stadtfeste  Kulturveranstaltungen  Konzerte  Begegnungs- und 
Interaktionsformate  Installationen  Sportveranstaltungen

 
Eigentümerin

Stadt Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 10 
76133 Karlsruhe 
 
0721 133 0 
buergerdienste@oa.karlsruhe.de
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	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Hydranten vorhanden 
Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Barrierefrei zugänglich 
Taktile Blindenleitsysteme vorhanden

	� Sehr gute ÖPNV-Anbindung

	� �U-Bahn-Haltestelle:  
Marktplatz (Kaiserstraße / Pyramide)

	�� Sehr gute Fahrrad-Anbindung 
Einige Stellplätze in der Nähe

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Parkhaus Marktplatz
	� Parkhaus Kreuzstraße (C&A)
	� Tiefgarage Schlossplatz
	� Parkhaus GALERIA
	� Parkhaus Ettlinger Tor

	� Öffentliche Toilette in der U-Bahn-Haltestelle 
Marktplatz (0 Meter | 24 Stunden nutzbar | barrierefrei)

	� Öffentlicher Trinkwasserbrunnen  
(Ludwigsbrunnen)

	� Vereinzelt bauliche Sicherheitsmaßnahmen:

	� �Poller auf dem Platz an der Hebelstraße

	 Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Gastronomie vorhanden

	 Evangelische Stadtkirche | Rathaus Karlsruhe

	�� Geeignet für kleine bis mittlere Veranstaltungen

Steckbrief

mailto:buergerdienste@oa.karlsruhe.de


Marktplatz mit Kaiserstraße
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Bitte beachten!
Die Achse der Via Triumphalis darf durch Veranstaltungen nicht wesentlich gestört werden, da 
sie eine zentrale städtebauliche Sicht- und Verbindungsachse zwischen Schloss und Marktplatz 
bildet. Die in der Sommersaison auf dem Platz stehenden Baumkübel, Schirme und Stühle sind 
grundsätzlich mobil, sollten aber nach Möglichkeit in die jeweilige Veranstaltung integriert werden. 
Auch die in den Boden eingelassenen Wasserspiele im nördlichen Platzbereich, sollten nach 
Möglichkeit in die jeweilige Veranstaltung integriert werden.

Im Rahmen der Veranstaltungsplanung ist die Sicht- und Erreichbarkeit der am Platz ansässigen 
öffentlichen Einrichtungen und Gastronomiebetriebe sicherzustellen. Die gekennzeichneten 
Feuerwehrzufahrten und – aufstellflächen sind grundsätzlich freizuhalten. Abweichungen sind nach 
einer Einzelfallbetrachtung im Rahmen der jeweiligen Veranstaltungsgenehmigung möglich. 
 
Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden. 

	� Kundgebungen und Demonstrationen
	� Liturgische und musikalische Termine der Stadtkirche (ganzjährig)
	� Blumenmarkt (ganzjährig, Montag – Samstag)
	� Pyramidenmarkt (März – Oktober, Samstag)
	� Fest der Sinne (Ende April/Anfang Mai)
	� Kunsthandwerkermarkt (1. Samstag im Juli)
	� Stadtfest (Mitte Oktober)
	� Christkindlesmarkt (November – Dezember)
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	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Barrierefrei zugänglich

	� Sehr gute ÖPNV-Anbindung:

	� �S + U-Bahn-Haltestelle: Europaplatz

	�� Sehr gute Fahrrad-Anbindung 
Viele Stellplätze in der Nähe

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Parkhaus POSTGALERIE APCOA
	� Parkhaus Stephanplatz
	� Parkhaus Akademiestraße 51
	� Öffentliche Parkflächen mit Parkuhr

	� Öffentliche Toiletten vor Ort:

	� �Ecke Amalien- und Waldstraße (24 Stunden nutzbar | 
barrierefrei)

	� POSTGALERIE (10 – 20 Uhr | barrierefrei)

	� Öffentlicher Trinkwasserbrunnen vor Ort

	� Keine baulichen Sicherheitsmaßnahmen

	 Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Gastronomie vorhanden

	�� Geeignet für kleine bis mittlere Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Am westlichen Rand der zentralen Innenstadt gelegen, bietet der 
Stephanplatz unterschiedliche Flächenqualitäten, die durch verschiedene 
Veranstaltungsformate regelmäßig genutzt werden. Als Scharnier zwischen 
dem Quartier „Südliche Waldstraße“, dem Einkaufscenter POSTGALERIE 
und dem gastronomisch geprägten Ludwigsplatz, bietet der Platz viele 
konzeptionelle Anknüpfungspunkte. Regelmäßig finden dort ein Wochenmarkt 
und Flohmärkte statt.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Märkte  Stadtfeste  Kulturveranstaltungen  Tanzveranstaltungen  Konzerte  
 Begegnungs- und Interaktionsformate  Installationen  Sportveranstaltungen

 
Eigentümerin

Stadt Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 10 
76133 Karlsruhe 
 
0721 133 0 
buergerdienste@oa.karlsruhe.de

Stephanplatz

Steckbrief

mailto:buergerdienste@oa.karlsruhe.de
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Bitte beachten!
Bei der Veranstaltungsplanung ist die teilweise eingeschränkte Traglast der Platzfläche, durch die 
unter dem Platz befindliche Tiefgarage, zu berücksichtigen.

 
Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden.

	� Wochenmarkt (ganzjährig, Montag, Mittwoch & Freitag)
	� Stadtflohmarkt (März – Dezember, 1. Samstag im Monat)
	� Fest der Sinne (Ende April/Anfang Mai)
	� Kunsthandwerkermarkt (Mai und September) 
	� Stadtfest (Mitte Oktober)

Stephanplatz
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	 Haltestelle

	 Radstellplatz

	 Parkhaus

	 Trinkwasserbrunnen

	 Öffentliche Toilette

	 Barrierefreier Zugang

	 Gastronomie

	 Einzelhandel

	 Potentielle Nutzungsfläche

	 Sondernutzungsfläche

	 Fußgängerzone

	 Parkfläche

Stephanplatz



	 Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Eingeschränkt barrierefrei zugänglich

	� Gute ÖPNV-Anbindung:

	� S + U-Bahn-Haltestelle: Europaplatz
	� U-Bahn-Haltestelle: Marktplatz

	�� Sehr gute Fahrrad-Anbindung 
Viele Stellplätze vorhanden

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Tiefgarage am Friedrichsplatz
	� Parkhaus Ettlinger Tor
	� Tiefgarage Badische Landesbibliothek
	� Öffentliche Parkflächen mit Parkuhr

	� Öffentliche Toiletten fußläufig entfernt:

	� �Kaiserstraße / Herrenstraße (200 Meter | 24 
Stunden nutzbar)

	� �Friedrichsplatz (250 | 24 Stunden nutzbar | 
barrierefrei)

	� Kein öffentlicher Trinkwasserbrunnen

	� Keine baulichen Sicherheitsmaßnahmen

	 Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Gastronomie vorhanden

	� Katholische Pfarrkirche St. Stephan |  
Stadtbibliothek | Badische Landesbibliothek |  
Kammertheater

	�� Geeignet für kleine Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Der Platz grenzt an die Kirche St. Stephan und gilt als wichtiger 
Begegnungsort in der Innenstadt. Neben dem benachbarten 
Kinderspielplatz, einer Brunnenanlage und den Außenbereichen der 
anliegenden Gastronomie bietet der Platz begrenzte Flächen für kleinere 
Veranstaltungen.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Marktkonzepte  Installationen  Pop-Ups  Kulturveranstaltungen  
 Kinderprogramm

 
Eigentümerin

Stadt Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 10 
76133 Karlsruhe 
 
0721 133 0 
buergerdienste@oa.karlsruhe.de

Kirchplatz St. Stephan
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Bitte beachten!
Der Brunnen ist bei Veranstaltungen freizuhalten!

Die katholische Pfarrkirche St. Stephan und das Gartenbauamt sind neben der Straßenverkehrsstelle 
vor der Planung von Veranstaltungen zu kontaktieren!

 
Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden.

	� Fest der Sinne (Ende April/Anfang Mai)
	� Stadtfest (Mitte Oktober) 
	� Kinderland St. Stephan (November – Dezember)
	� Liturgische und musikalische Termine der Pfarrkirche (ganzjährig) 

Kirchplatz St. Stephan
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	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Eingeschränkt barrierefrei zugänglich

	� Sehr gute ÖPNV-Anbindung:

	� S + U-Bahn-Haltestelle: Kronenplatz

	�� Sehr gute Fahrrad-Anbindung 
Viele Stellplätze vorhanden

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Parkhaus Kronenplatz
	� Parkgarage Kaiserstraße (KIT)
	� Öffentliche Parkflächen mit Parkuhr

	� Keine öffentlichen Toiletten in der Nähe

	� Öffentlicher Trinkwasserbrunnen in der Nähe:

	� Berliner Platz | 150 Meter

	� Keine baulichen Sicherheitsmaßnahmen

	� Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Gastronomie in der Nähe vorhanden

	 TRIANGEL | KIT | jubez

	�� Geeignet für kleine bis mittlere Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Der Platz liegt am östlichen Eingang zur Fußgängerzone Kaiserstraße. Er 
ist geprägt durch zwei höhenversetzte Flächen und den mittig gelegenen 
Narrenbrunnen mit seinem Wasserspiel. Durch die Nähe zum Karlsruher Institut 
für Technologie und dem Kulturzentrum jubez, wird der Platz primär kulturell 
genutzt.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Marktkonzepte  Märkte  Kulturveranstaltungen  Jugendkultur-Events  
 Wissenschafts-Veranstaltungen  Sportveranstaltungen  Installationen  
 Open-Air-Ausstellungen  Begegnungs- und Interaktionsformate

 
Eigentümerin

Stadt Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 10 
76133 Karlsruhe  
 
0721 133 0 
buergerdienste@oa.karlsruhe.de

Kronenplatz

Steckbrief
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Bitte beachten!
Bei der Veranstaltungsplanung sind die teilweise eingeschränkte Traglast der Platzfläche, durch 
die unter dem Platz befindliche Tiefgarage und die bestehenden Liefer- und Rettungswege zu 
berücksichtigen. 

Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Der nördliche Teil des Kronenplatzes wird regelmäßig von der ansässigen Gastronomie (v.a. intro 
CAFÉ) und den ansässigen Betrieben (v.a. KIT – TRIANGEL Transfer | Kultur | Raum) bespielt.

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden.

	� Wochenmarkt (ganzjährig, Montag – Samstag, nördlicher Platz)
	� Verschiedene Formate des Anliegers TRIANGEL
	� Verschiedene Formate des Anliegers intro CAFÉ

Kronenplatz
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Berliner Platz



Kurzbeschreibung

Der kleine, dreieckige Quartiers-Platz ist umrandet von Wohngebäuden, 
Geschäften, Galerien, Cafés und Restaurants, die auch im angrenzenden 
Gewerbehof zu finden sind. Durch seine Gestaltung, dem angrenzenden 
Spielplatz und dem unter Denkmalschutz stehenden Lidellbrunnen bietet der 
Platz Flächen für kleinere Event-Formate.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Kleine Märkte  Nachbarschaftsevents  Pop-Up-Formate  Installationen  
 Begegnungs- und Interaktionsformate  Kulinarik-Events

 
Eigentümerin

Stadt Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 10 
76133 Karlsruhe 
 
0721 133 0 
buergerdienste@oa.karlsruhe.de

Lidellplatz

	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Barrierefrei zugänglich

	� Gute ÖPNV-Anbindung:

	� S + U-Bahn-Haltestelle: Kronenplatz
	� S-Bahn-Haltestelle: Rüppurer Tor

	�� Sehr gute Fahrrad-Anbindung 
Viele Stellplätze vorhanden

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Parkhaus Marktplatz
	� Parkhaus Ettlinger Tor
	� Parkhaus Kronenplatz
	� Öffentliche Parkflächen mit Parkuhr

	� Keine öffentlichen Toiletten 

	� Öffentlicher Trinkwasserbrunnen  
(Lidellbrunnen)

	 Keine baulichen Sicherheitsmaßnahmen

	 Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Gastronomie in der Nähe vorhanden

	� Carl-Hofer-Schule | Hans-Toma-Schule | 
Gewerbehof

	�� Geeignet für kleine Veranstaltungen

Steckbrief
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Bitte beachten!
Aufgrund der umliegenden Wohnnutzung sind ausschließlich ruhige Veranstaltungen möglich!

 
Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden.

Lidellplatz
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	� Senkelektranten vorhanden 
Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Senkelektranten vorhanden 
Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Barrierefrei zugänglich 
Taktile Blindenleitsysteme vorhanden

	� Sehr gute ÖPNV-Anbindung:

	� S + U-Bahn-Haltestelle: Kronenplatz
	� S-Bahn-Haltestelle: Rüppurer Tor

	�� Gute Fahrrad-Anbindung 
Stellplätze vorhanden

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Parkgarage Kaiserstraße (KIT)
	� Parkhaus Kronenplatz
	� Öffentliche Parkflächen mit Parkuhr

	� Keine öffentlichen Toiletten

	� Öffentlicher Trinkwasserbrunnen vor Ort

	� Keine baulichen Sicherheitsmaßnahmen

	 Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Gastronomie in der Nähe vorhanden

	 TRIANGEL | KIT 

	�� Geeignet für kleine bis mittlere Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Am im Jahr 2022 neugestalteten Berliner Platz befindet sich ein Zugang zum 
Campus des KIT sowie Ein- und Ausgänge zu den Haltestellen der U- und S-Bahn. 
Durch die geschaffene Infrastruktur und die durchgehend gepflasterte Fläche 
eignet er sich gut für kleinere Veranstaltungsformate.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Kleine Märkte  Open-Air-Ausstellungen  Pop-Ups  Tanzveranstaltungen  
 Begegnungs- und Interaktionsformate

 
Eigentümerin

Stadt Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 10 
76133 Karlsruhe 
 
0721 133 0 
buergerdienste@oa.karlsruhe.de

Berliner Platz

Steckbrief
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Bitte beachten!
Die gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen sind dauerhaft von Ständen, Auf-
bauten, Tischen und weiteren Hindernissen freizuhalten!

 
Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden.

Berliner Platz
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Kurzbeschreibung

Der Platz am Karl-Friedrich-Denkmal auf dem Karlsruher Schlossplatz ist eine 
der historisch und touristisch bedeutsamsten Flächen in der Innenstadt. Durch 
seine zentrale Lage mit Anbindung an den Marktplatz und die Fußgängerzone 
Kaiserstraße, eignet er sich trotz seiner begrenzten Fläche gut für kleine bis 
mittelgroße Veranstaltungen.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Kleine Märkte  Bildungsformate  Informationsformate

 
Eigentümerinnen

Die nachfolgend ausgewiesene Fläche wird von zwei Eigentümerinnen 
verwaltet und vermietet, diese sind jeweils zu kontaktieren. 

Platz am Karl-Friedrich-Denkmal / Schlossplatz

	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Barrierefrei zugänglich

	� Gute ÖPNV-Anbindung:

	� U-Bahn-Haltestelle: Marktplatz (Kaiserstraße)

	�� Gute Fahrrad-Anbindung 
Wenige Stellplätze in der Nähe

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Tiefgarage Schlossplatz
	� Parkgarage Waldhornstraße
	� Parkhaus Kreuzstraße (C&A)
	� Parkhaus GALERIA
	� Parkhaus Marktplatz
	� Öffentliche Parkflächen mit Parkuhr

	� Öffentliche Toilette in der U-Bahn-Haltestelle 
Marktplatz (150 Meter | 24 Stunden nutzbar | 
barrierefrei)

	 �Öffentlicher Trinkwasserbrunnen fußläufig entfernt:

	� Wasserschöpfender Knabe (250 Meter)
	� Ludwigsbrunnen am Marktplatz (300 Meter)

	� Keine baulichen Sicherheitsmaßnahmen

	� Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Gastronomie in der Nähe vorhanden

	� Schloss Karlsruhe | Badisches Landesmuseum | 
Bundesverfassungsgericht

	 �Geeignet für kleine bis mittelgroße 
Veranstaltungen mit einer zulässigen 
Höchstbelegung von 1.000 Personen

Steckbrief

 
Stadt Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 10 
76133 Karlsruhe 
 
0721 133 0 
buergerdienste@oa.karlsruhe.de

 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
Engesser Straße 1 
76131 Karlsruhe

0721 9265701 
poststelle.AmtKA@vbv.bwl.de
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Bitte beachten!
Die Gesamtanlage des Schlossareals inklusive der Grünanlagen dient in erster Linie als geschützter 
Natur- und Erholungsraum. Für Großveranstaltungen über die bestehenden Events hinaus, ist die Anlage 
grundsätzlich nicht ausgelegt. Eigentümerin der Fläche ist Vermögen und Bau Baden-Württemberg.

Die vom Schloss ausgehende historische Sichtachse der „Via Triumphalis“ in Richtung Süden, darf 
nicht wesentlich durch Einbauten gestört werden. Auch der Zugang zum Karl-Friedrich-Denkmal ist 
grundsätzlich freizuhalten.

Wichtig ist die Beachtung der eingeschränkten Traglast der Platzfläche aufgrund der darunter 
liegenden Tiefgarage. Diese ist auf Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7,5 
Tonnen beschränkt.

Durch die räumliche Nähe zum Bundesverfassungsgericht sind Veranstaltungen auf entsprechende 
sicherheitsrelevante Aspekte separat zu überprüfen. 

Aufgrund der notwendigen komplexen Prüfung, sind Anträge für die Durchführung von 
Veranstaltungen mindestens 6 Monate vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn einzureichen.

Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden.

	� SCHLOSSLICHTSPIELE Light Festival (Mitte August – Mitte September)

Platz am Karl-Friedrich-Denkmal / Schlossplatz
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Festplatz

	� Bereitstellung über die Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH möglich

	� Bereitstellung über die Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH möglich. 
 
Es besteht keine Möglichkeit zur 
Schmutzwasserentsorgung

	� Barrierefrei zugänglich

	� Sehr gute ÖPNV-Anbindung:

	� U-Bahn-Haltestelle: Karlsruher Kongresszentrum

	�� Gute Fahrrad-Anbindung 
Stellplätze vorhanden

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� Parkhaus Kongresszentrum 1 und 2
	� Parkhaus Badisches Staatstheater
	� Öffentliche Parkflächen mit Parkuhr

	� Keine öffentlichen Toiletten

	� Kein öffentlicher Trinkwasserbrunnen 

	 Keine bauliche Sicherheitsmaßnahmen

	� Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Keine Gastronomie in der Nähe vorhanden

	� Konzerthaus | Stadthalle | Schwarzwaldhalle 
Nancyhalle | Gartenhalle | Vierordtbad

	�� Geeignet für mittlere bis größere 
Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Der südlich der zentralen Innenstadt gelegene Festplatz bietet die größte 
Freifläche aller innerstädtisch gelegenen Plätze. Der Platz ist Bestandteil 
des Kongresszentrums, zu dem die Stadthalle, die Gartenhalle, die 
Schwarzwaldhalle und das Konzerthaus gehören. Der Platz bietet grundsätzlich 
vielfältige Möglichkeiten der Bespielung. Durch die Einbindung im Rahmen von 
Kongressen und Veranstaltungen in den umliegenden Hallen besteht allerdings 
bereits eine hohe Nutzungsfrequenz.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Große Märkte  Kinder- und Familienfeste  Sportveranstaltungen  
 Tanzveranstaltungen  Konzerte  Installationen  Open-Air-Ausstellungen  
 Kulinarik-Events

 

Steckbrief

Verpächterin

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
Festplatz 9 
76137 Karlsruhe

0721 3720 2120 
locations@messe-karlsruhe.de
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Bitte beachten!
Die Nutzung des Festplatzes läuft in Abstimmung mit der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH. 
Diese hält das Sondernutzungsrecht für den Festplatz und verwaltet die anliegende Stadthalle, 
Schwarzwaldhalle, Gartenhalle und das Konzerthaus Karlsruhe. Dadurch unterscheidet sich der 
Ablauf der Antragstellung von den bisher genannten Plätzen, welcher auf den nächsten Seiten 
kurz erläutert wird. Einige Aspekte wie Brandschutz, Beschallung und Öffentlichkeitsarbeit gelten 
entsprechend den allgemeinen Rahmenbedingungen. Die Verköstigung obliegt grundsätzlich dem 
Exklusivcaterer der Messe Karlsruhe. Davon abweichende Regelungen bedürfen einer frühzeitigen 
Abstimmung und Freigabe durch die Messe Karlsruhe.

Der Festplatz wird auch in Zusammenhang mit den umliegenden Hallen als Ausstellungs-, 
Veranstaltungs- und Logistikfläche genutzt. Hier kann es teilweise zu Überschneidungen und 
Einschränkungen kommen!

Die gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen sind grundsätzlich freizuhalten!

 
Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung ist eine Abstimmung mit der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
verpflichtend, um bestehende Veranstaltungen zu berücksichtigen und zeitliche sowie inhaltliche 
Überschneidungen zu vermeiden.

Festplatz
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Ablauf der Antragstellung

Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH ist 
die erste Anlaufstelle für alle Veranstaltungen auf 
dem Festplatz. Zur ersten Abstimmung empfiehlt 
sich eine unverbindliche Anfrage mit einer kurzen 
Erläuterung des geplanten Formats. Gemeinsam 
werden dann der optimale Standort und die weitere 
Vorgehensweise besprochen. Es muss kein Antrag bei 
der Stadt Karlsruhe gestellt werden, die Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH kümmert sich um 
die notwendigen Anmeldungen und Unterlagen. 
Je nach Veranstaltungsart wird auch am Festplatz 
ein Sicherheits- und Brandschutzkonzept benötigt, 
welches im Laufe des Antragsprozesses erarbeitet 
werden muss. Für die erste Anfrage ist dieses jedoch 
noch nicht notwendig, dennoch sollten einige 
Rahmenbedingungen bereits klar sein:

	� Um was für eine Veranstaltung handelt es sich?
	� Zu welchem Zeitraum soll die Veranstaltung stattfinden?
	� Mit wie vielen Besuchenden wird gerechnet?
	� Wie viel Fläche wird voraussichtlich benötigt?
	� Gibt es besondere Highlights oder sicherheitsrelevante Elemente?
	� Wer ist die zentrale Ansprechperson für die Planung?

Fristen

Je früher eine Veranstaltung bei der Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH angefragt wird, desto 
besser. Gerade bei größeren Veranstaltungen ist 
eine frühzeitige Planung und Kontaktaufnahme 
unumgänglich. Eine Veranstaltung auf dem Festplatz 
sollte mindestens drei Monate, bei größeren Events 
deutlich länger vor Durchführung bei der Messe 
Karlsruhe angefragt werden.

Gebühren

Für die Nutzung des Festplatzes müssen 
Nutzungsgebühren an die Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH entrichtet werden. Diese basieren 
auf abgestimmten Preislisten und werden nach 
individuellem Bedarf berechnet.

Infrastruktur

Die Bereitstellung von Strom und Wasser erfolgt auf 
Anfrage über die Karlsruher Messe- und Kongress 
GmbH. Am Festplatz besteht jedoch keine Möglichkeit 
zur Schmutzwasserentsorgung, dies sollte bei der 
Planung berücksichtigt werden.

Sicherheit und Ordnung

Die Sicherheit der Besuchenden und Veranstaltenden 
hat bei jeglichen Veranstaltungen oberste Priorität! Je 
nach Veranstaltungsart und Gefahreneinschätzung kann 
ein Sicherheitsdienst und der Kontakt zum städtischen 
Ordnungs- und Bürgeramt über die Karlsruher Messe- 
und Kongress GmbH organisiert werden.

Kundgebungen und Demonstrationen

Sollte eine Versammlung, Kundgebung oder 
Demonstration gemäß § 14 des Versammlungsrechts 
auf dem Festplatz durchgeführt werden, fällt dies nicht 
in den Aufgabenbereich der Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH. Hier ist ein Antrag bei der zuständigen 
Polizeibehörde notwendig.

 �Anmeldung einer Versammlung unter freiem Himmel

 
Kontakt

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH

Erste Anlaufstelle für alle Veranstaltungen auf dem 
Festplatz.

Festplatz 9 
76137 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 3720 2120 
E-Mail-Adresse: locations@messe-karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Festplatz
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Kurzbeschreibung

Der Karlsruher Messplatz liegt in der Oststadt und damit außerhalb der 
Innenstadt. Der Platz bietet die größte Freifläche für Veranstaltungen im 
Stadtgebiet und wird vor allem für große Jahr- und Flohmärkte, Zirkusse oder 
Festzeltveranstaltungen genutzt.

 
Geeignete Veranstaltungsformate

Große Märkte  Konzerte  Open-Air-Kino  Kulturveranstaltungen  
 Jahrmarktveranstaltungen  Zirkus  Sportveranstaltungen

 
Verwalterin

Marktamt Karlsruhe 
Am Großmarkt 10 
76137 Karlsruhe

0721 133 7201 
ma@karlsruhe.de

Messplatz

	� Anschlüsse vor Ort 
Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Anschlüsse vor Ort 
Bereitstellung über die Stadtwerke möglich

	� Barrierefrei zugänglich

	� Sehr gute ÖPNV-Anbindung:

	� S-Bahn-Haltestelle: Tullastraße / Alter Schlachthof

	�� Gute Fahrrad-Anbindung 
Wenige Stellplätze vorhanden

	� Parkmöglichkeiten in der Nähe:

	� �Parkflächen direkt auf dem Messplatz nutzbar, 
jedoch kein öffentlicher Parkplatz

	� Keine öffentlichen Toiletten

	� Kein öffentlicher Trinkwasserbrunnen 

	� Vereinzelt bauliche Sicherheitsmaßnahmen:

	� Zäune und bepflanzte Grünstreifen

	 Lärm- und Ruhezeiten beachten: Mischgebiet

	 Wenig Gastronomie in der Nähe vorhanden

	� Kreativpark Alter Schlachthof |  
Kulturzentrum Tollhaus

	�� Geeignet für mittlere bis größere 
Veranstaltungen

Steckbrief
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Bitte beachten!
Die Nutzung des Messplatzes läuft in Abstimmung mit dem Marktamt Karlsruhe. Dadurch unter-
scheidet sich der Ablauf der Antragstellung von den bisher genannten Flächen, welcher auf den 
nächsten Seiten kurz erläutert wird. Einige Aspekte wie Brandschutz, Verköstigung, Beschallung und 
Öffentlichkeitsarbeit gelten entsprechend den allgemeinen Rahmenbedingungen.

 
Regelmäßige Veranstaltungen vor Ort

Vor der Planung empfiehlt sich ein Blick in die öffentlichen Veranstaltungskalender, um zeitliche und 
inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden.

	� Großflohmarkt (mehrmals im Jahr, voraussichtlich März, Juni, Juli, September)
	� Karlsruher Mess‘ (Mai – Juni und Oktober – November)
	� Frühlingsfest (April)
	� Stoffmarkt (Februar, Juni, September)
	� Zirkus (voraussichtlich Juli – August und Dezember – Januar)
	� Oktoberfest (September – Oktober)
	� Fächerpalast (November – Januar) 

Messplatz
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Ablauf der Antragstellung

Das Marktamt Karlsruhe ist die erste Anlaufstelle für 
alle Veranstaltungen auf dem Messplatz. Zur ersten 
Abstimmung empfiehlt sich eine unverbindliche Anfrage 
mit einer kurzen Erläuterung des geplanten Formats. 
Für die erste Anfrage ist eine Einreichung weiterer 
Unterlagen noch nicht notwendig, dennoch sollten 
einige Rahmenbedingungen bereits klar sein:

	� Um was für eine Veranstaltung handelt es sich?
	� Zu welchem Zeitraum soll die Veranstaltung stattfinden?
	� Mit wie vielen Besuchenden wird gerechnet?
	� Wie viel Fläche wird voraussichtlich benötigt?
	� Gibt es besondere Highlights oder sicherheitsrelevante Elemente?
	� Wer ist die zentrale Ansprechperson für die Planung? 

Auf Grundlage dieser Informationen und 
weiterer Rücksprachen, gibt das Marktamt eine 
Einschätzung dazu ab, ob die Veranstaltung über die 
Straßenverkehrsstelle genehmigt werden muss oder ob 
ein privatrechtlicher Pachtvertrag ausreicht.

Im privatrechtlichen Pachtvertrag werden nach 
Rücksprache folgende Rahmenbedingungen 
geregelt und festgehalten: Inhalt, Termine, Entgelt, 
Durchführung, Werbung, Parkplatz, gastronomische 
Versorgung, Reinigung, Stromanschluss, 
Haftungsausschluss, öffentlich-rechtliche Vorschriften, 
Nutzungsbedingungen, Kündigung.

 �Ablauf Beantragung über die Straßenverkehrsstelle

 �Auf Anfrage beim Marktamt: Vorlage des 
Pachtvertrags 

Fristen

Je früher eine Veranstaltung beim Marktamt Karlsruhe 
angemeldet wird, desto besser. Gerade bei größeren 
Veranstaltungen ist eine frühzeitige Planung und 
Kontaktaufnahme unumgänglich. Eine Beantragung 
einer Veranstaltung auf dem Messplatz sollte jedoch 
mindestens zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn 
gestellt werden, um auch die städtischen Fristen 
einhalten zu können. 

Entgelte

Für die Nutzung des Messplatzes fallen 
Nutzungsentgelte an, die an das Marktamt entrichtet 
werden. Diese werden individuell berechnet und richten 
sich nach Art und Ausmaß der Veranstaltung.

Infrastruktur

Um die Versorgung mit Strom und Wasser zu 
gewährleisten, müssen die Bedarfe über den Netzservice 
der Stadtwerke Karlsruhe angemeldet werden. Eine 
Anmietung von Wasserentnahmevorrichtungen ist auch 
über die Stadtwerke möglich.

 �Provisorischer Stromanschluss für Veranstaltungen

 �Bedarfsmeldung zur Wasserentnahme

 �Miete von Wasserentnahmevorrichtungen

 
Sicherheit und Ordnung

Die Sicherheit der Besuchenden und Veranstaltenden 
hat bei jeglichen Veranstaltungen oberste Priorität! Je 
nach Veranstaltungsart und Gefahreneinschätzung muss 
ein Sicherheits- und Brandschutzkonzept eingereicht 
werden. 

Messplatz
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https://www.netzservice-swka.de/netze/dienstleistungen/prov.-stromanschluss.php
https://www.netzservice-swka.de/netze-wAssets/docs/downloads/bedarfsmeldung-entnahme-hydranten.pdf
https://www.netzservice-swka.de/netze/Wasser/entnahmevorrichtung.php


Kontakte

Marktamt Karlsruhe

Erste Anlaufstelle für alle Veranstaltungen  
auf dem Messplatz. 

Am Großmarkt 10 
76137 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 133 7201 
E-Mail-Adresse: ma@karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Gaststätten- und Gewerberecht

Genehmigende Behörde bei der Anzeige für den 
Verkauf von Speisen und Getränken anlässlich einer 
Veranstaltung nach § 2 Abs. 2 Landesgaststättengesetz.

Kaiserallee 8 
76133 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 133 3288 oder -3285 
E-Mail-Adresse: gaststaetten@oa.karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Team Sauberes Karlsruhe

Unterstützt bei Fragen zur Reinigung  
der Veranstaltungsfläche. 

Ottostraße 21 
76227 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721 115 
E-Mail-Adresse: tsk@karlsruhe.de

 �Weitere Informationen

Messplatz
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